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nichtgebundenen Länder210 sowie des Schlussdokuments der
am 8. und 9. April 2000 in Cartagena (Kolumbien) abgehalte-
nen dreizehnten Ministerkonferenz der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder211,

in Anbetracht der Veränderungen in den internationalen
Beziehungen, die seit der Verabschiedung des Schlussdoku-
ments der Internationalen Konferenz über den Zusammen-
hang zwischen Abrüstung und Entwicklung am 11. Septem-
ber 1987 stattgefunden haben, einschließlich der in den letz-
ten zehn Jahren entstandenen Entwicklungsagenda,

eingedenk der neuen Herausforderungen für die interna-
tionale Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwicklung, der
Armutsbekämpfung und der Beseitigung der Krankheiten,
von denen die Menschheit heimgesucht wird,

unter Betonung der Bedeutung, die der Symbiose zwi-
schen Abrüstung und Entwicklung zukommt, sowie der wich-
tigen Funktion der Sicherheit in diesem Zusammenhang und
besorgt über die weltweite Zunahme der Militärausgaben, die
stattdessen für die Entwicklung eingesetzt werden könnten,

unter Hinweis auf den Bericht der Gruppe von Regie-
rungssachverständigen für den Zusammenhang zwischen Ab-
rüstung und Entwicklung212 und ihre Neubewertung dieser
wichtigen Frage im aktuellen internationalen Kontext,

davon Kenntnis nehmend, dass sich 2007 die Verabschie-
dung des Schlussdokuments der Internationalen Konferenz
über den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwick-
lung im Jahr 1987 zum zwanzigsten Mal jährt,

eingedenk dessen, wie wichtig es ist, die Durchführung
des auf der Internationalen Konferenz von 1987 über den Zu-
sammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung verab-
schiedeten Aktionsprogramms209 weiterzuverfolgen,

1. betont die zentrale Rolle, die den Vereinten Natio-
nen im Zusammenhang zwischen Abrüstung unun..4( 5e 1G d)-5.5ck-




